
Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

Unsere Angebote

Ihr Weg zur Fachkraft

Unsere Angebote für Teilnehmende 
und Unternehmen
Die Projektaktivitäten richten sich an die 
in Hamburg stark nachgefragten Branchen 
Gastronomie, Logistik, Handel und Dienst- 
leistungen. Wir unterstützen sowohl in diesen 
Branchen angesiedelte Unternehmen als auch 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer APQ.

Konkret bieten wir diese Leistungen an:
�� Klärung des Qualifizierungsbedarfs
�� Koordinierung des gesamten Prozesses
�� Vorbereitung auf die APQ
�� Suche nach einem geeigneten Betrieb für die APQ
�� Unterstützung bei der Klärung der Finanzierung
�� Begleitung der APQ
�� Unterstützung bei Formalitäten

Wir arbeiten eng mit der IHK FOSA, der Handels-
kammer Hamburg, der Zentralen Anlaufstelle 
Anerkennung (ZAA) und den Jobcentern zusammen.

www.hamburg.netzwerk-iq.de

Anpassungsqualifizierungen (APQ)
in Handel und Dienstleistungen

Kontakt:
Arbeitsgemeinschaft  
selbstständiger  
Migranten e.V. (ASM)

Katarzyna Rogacka-Michels 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/361 38 – 768 
E-Mail: katarzyna.rogacka@asm-hh.de

www.asm-hh.de 
www.hamburg.netzwerk-iq.de
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

In Kooperation mit:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifi-
zierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung 
der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten 
bundes weit Landesnetzwerke, die von Fachstellen 
zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen 
unter stützt werden. Das Programm wird durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert. Partner in der Umsetzung sind das 
Bundesministeri um für Bildung und Forschung 
(BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).



Informati onen für Unternehmen Was ist eine APQ?Informati onen für Teilnehmende

Ihr Weg zur Fachkraft – unser gemeinsames Ziel
Sie haben den Bescheid der IHK FOSA über die teil-
weise Gleichwertigkeit Ihrer im Ausland erworbenen 
beruflichen Qualifikation erhalten. Sie möchten 
jedoch eine volle Anerkennung erreichen, um 
als Fachkraft arbeiten zu können? Dann absol-
vieren Sie eine Anpassungsqualifizierung (APQ). 

Unser Angebot für Sie:
�� individuelle Beratung und Coaching
�� Vorbereitung auf die Qualifizierung
�� Auswahl eines geeigneten Unternehmens 
für die APQ
�� Begleitung während der APQ
�� Unterstützung bei der Antragstellung auf 
vollständige Anerkennung

Voraussetzungen für Teilnehmende:
�� im Ausland erworbener beruflicher Abschluss in 
einem nicht-reglementierten Beruf im Bereich 
Industrie, Handel oder Dienstleistungen
�� IHK FOSA-Bescheid über die teilweise 
Gleichwertigkeit der ausländischen 
Berufsqualifikation
�� mindestens B1 Zertifikat Deutsch

Die Anpassungsqualifizierungen beginnen 
laufend nach Absprache mit den Unternehmen 
und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Sichern Sie Ihren Fachkräftebedarf
Werden Sie zum APQ-Betrieb und bieten Sie 
eine Anpassungsqualifizierung (APQ) an. In einer 
individuellen, passgenauen und fachspezifischen 
APQ  erwerben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit einer im Ausland erworbenen Berufsqualifi-
kation die Kenntnisse und einschlägigen Berufs-
erfahrungen, die zu einer Bescheinigung der vollen 
Gleichwertigkeit durch die IHK FOSA beitragen. 

Was haben Sie davon, wenn Sie eine APQ anbieten?
�� Sie sichern sich Fachkräfte für Ihren Betrieb.
�� Durch einen offenen Umgang mit kultureller Vielfalt 
steigern Sie die Kreativität und den Ideenreichtum 
in Ihrem Betrieb.
�� Durch neu eingebrachte Sprachkenntnisse können 
neue Kundengruppen und Geschäftspartner 
gewonnen werden.
�� Sie geben Menschen die Chance, ihre beruflichen 
Qualifikationen als Fachkraft einzusetzen und ihre 
Lebenssituation zu verbessern.

Voraussetzungen für Unternehmen:
�� Erfahrung als Ausbildungsbetrieb in Berufen der 
Branchen Industrie, Handel oder Dienstleistungen
�� Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern
�� Bereitschaft, die Teilnehmenden in den fehlenden 
Inhalten zu unterweisen

APQ – Der Weg zur vollen beruflichen 
Anerkennung
Seit 2012 gibt es in Deutschland das Anerkennungs-
gesetz (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
– BQFG). Fachkräften aus dem Ausland ermöglicht 
es, ihre im Ausland erworbenen beruflichen 
Qualifikationen auf eine Gleichwertigkeit zu einem 
deutschen Referenzberuf überprüfen zu lassen. 

Für die Feststellung der Gleichwertigkeit in 
Berufen der Industrie, Handel und Dienstleis-
tungen ist das bundesweite Kompetenzzentrum 
IHK FOSA (IHK Foreign Skills Approval) zuständig. 

Fachkräfte, die dieses Verfahren durch-
laufen haben und deren Berufsqualifikation 
teilweise als gleichwertig anerkannt wurde, 
können sich fehlende Inhalte in einer Anpas-
sungsqualifizierung (APQ) aneignen.

Dauer und Inhalt dieser Nachqualifizierung richten 
sich nach den festgestellten wesentlichen Unter-
schieden im Vergleich zum deutschen Referenzbe-
ruf. In der Regel kann die fehlende Qualifizierung 
in der betrieblichen Praxis nachgeholt werden. 
Anschließend kann ein erneuter Antrag auf eine 
Gleichwertigkeitsprüfung gestellt werden.


